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§ 367 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

Soweit im Vorstehenden nichts anderes bestimmt ist, .nden auf den Beweis durch Sachverständige und insbesondere

auch auf deren Vernehmung und die Protokollirung des bei einer Tagsatzung abgegebenen Befundes und Gutachtens

die Vorschriften über den Beweis durch Zeugen entsprechend Anwendung.

In Kraft seit 01.01.1898 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE
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